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ben es gehört – verbleibt bei diesem Geschäft noch eine Dif-
ferenz. Sie betrifft die Übergangsbestimmung.
Unser Rat hatte in der letzten Herbstsession beschlossen,
dass der Bundesrat neben einer Zweckmässigkeits- und
Wirksamkeitsprüfung dem Parlament spätestens vier Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes Bericht erstattet und gege-
benenfalls Vorschläge für mögliche Verbesserungen unter-
breitet. Der Ständerat seinerseits beschloss nun, diese Über-
gangsbestimmung zu streichen.
Ihre Kommission hat das Geschäft am 29. November 2018
beraten und beantragt Ihnen, dem Ständerat zu folgen und
somit die Übergangsbestimmung zu streichen; das zusam-
mengefasst aus folgenden Überlegungen: Die Kommission
ist sich im Grundsatz einig, dass es eine Evaluation braucht.
Für die Kommissionsmehrheit ist es jedoch nicht notwendig,
das im Gesetz festzuschreiben, weil eine solche Evaluation
ohnehin gemacht wird und jederzeit auch über parlamenta-
rische Vorstösse verlangt werden kann. Zudem wurden in-
haltliche Vorbehalte gegenüber den Modalitäten der Über-
gangsbestimmung gemacht. Gemäss Entwurf des National-
rates soll nämlich eine Evaluation bereits vier Jahre nach In-
krafttreten des Gesetzes vorliegen und nicht etwa nach vier
Jahren starten. Ein solcher Zeitplan ist in der Tat unreali-
stisch, will man eine seriöse Berichterstattung machen. Zu-
erst muss die Praxis anlaufen. Ebenfalls muss das Electronic
Monitoring umgesetzt werden. Das alles braucht eine gewis-
se Zeit. Ebenfalls hat die Verwaltung in der Kommission zu-
gesichert, eine Evaluation zu machen, sobald ausreichend
Zahlenmaterial vorliege. Gleiches hat die Frau Bundesrätin
im Ständerat und übrigens auch wiederum heute im Natio-
nalrat gemacht.
Bei dieser Ausgangslage hat Ihre Kommission, wie gesagt,
beschlossen, dem Ständerat zu folgen und die Übergangs-
bestimmung zu streichen. Der entsprechende Beschluss fiel
mit 17 zu 8 Stimmen.
Ich beantrage Ihnen, der Kommissionsmehrheit zu folgen.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; 17.062/17883)
Für den Antrag der Mehrheit ... 122 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 64 Stimmen
(1 Enthaltung)

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, presidente): L'og-
getto è pronto per la votazione finale.
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Motion Rieder Beat.
Landfriedensbruch
ist kein Bagatelldelikt

Motion Rieder Beat.
Les émeutes ne sont pas
des infractions mineures

Ständerat/Conseil des Etats 13.12.17 (Ordnungsantrag – Motion d'ordre)

Ständerat/Conseil des Etats 11.06.18

Nationalrat/Conseil national 03.12.18

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, presidente): Ave-
te ricevuto un rapporto scritto della commissione. La commis-
sione propone di respingere la mozione. Anche il Consiglio
federale propone di respingerla.

Abgelehnt – Rejeté

18.3379

Motion RK-SR.
Zugriff der Strafverfolgungsbehörden
auf Daten im Ausland

Motion CAJ-CE.
Accès des autorités de poursuite
pénale aux données
conservées à l'étranger

Ständerat/Conseil des Etats 29.05.18

Nationalrat/Conseil national 03.12.18

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, presidente): Ave-
te ricevuto un rapporto scritto della commissione. La com-
missione e il Consiglio federale propongono di accogliere la
mozione.

Angenommen – Adopté

17.3004

Postulat SPK-NR.
Syrische Flüchtlinge

Postulat CIP-CN.
Réfugiés syriens

Nationalrat/Conseil national 03.12.18

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, presidente): La
commissione e il Consiglio federale propongono di accogliere
il postulato.

Angenommen – Adopté

17.4026

Motion Frehner Sebastian.
Digitaler Ratsbetrieb bis 2020

Motion Frehner Sebastian.
Travail parlementaire.
Passer au numérique d'ici à 2020

Nationalrat/Conseil national 16.03.18

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.18

Nationalrat/Conseil national 03.12.18

Antrag der Mehrheit
Annahme der modifizierten Motion

Antrag der Minderheit
(Aeschi Thomas, Büchel Roland, Estermann)
Ablehnung der Motion
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